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ÜBEREINSTIMMUNG 
 
Die Planung sg rundlage basiert auf den Darstellungen des 
Bebauung splanes Nr. 11 A/B „Hilfringhauser Straße“ 1. und 
2. Änderung. 
Die Festlegung der neuen städtebaulichen Planung wird 
bescheinig t. 
 
 
Werm elskirchen, den 25.10.2011 
 
 
 
Technischer Beigeordneter 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Bebauung splanänderung wurde gem äß § 2 (1) BauGB in 
V erbindung m it § 13 BauGB durch Beschluss des Rates der 
Stadt am  13.12.2010 aufgestellt.  
Der Aufstellung sbeschluss wurde am  24.10.2011 ortsüblich 
bekannt gem acht. 
 
 
Werm elskirchen, den 25.10.2011 
 
 
 
Bürgerm eister 

ENTWURF 
 
Bestätigung für den Entwurf und die Ausarbeitung dieser 
Bebauung splanänderung. 
Die Festsetzungen der städtebaulichen Planung entsprechen 
den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung 
(PlanzV ). 
 
 
Werm elskirchen, den 25.10.2011 
 
 
 
Technischer Beigeordneter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREINFACHTES VERFAHREN gemäß § 13 BauGB 
Öffentliche Auslegung 
 
Der Bebauung splanentwurf m it der Beg ründung lag nach 
ortsüblicher Bekanntm achung am  24.10.2011 gem äß § 3 (2) 
BauGB vom  02.11.2011 bis 06.12.2011 öffentlich aus.  
 
 
 
Werm elskirchen, den 07.12.2011 
 
 
 
Bürgerm eister 

VEREINFACHTES VERFAHREN gemäß § 13 BauGB 
Beteiligung der Behörden 
 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden gem äß § 4 (2) BauGB m it Schreiben vom  
27.10.2011 an der Planung beteilig t. Ihnen wurde eine Frist 
zur Stellung nahm e bis zum  06.12.2011 gesetzt.  
 
 
Werm elskirchen, den 07.12.2011 
 
 
 
Bürgerm eister 

SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Rat der Stadt beschloss die Bebauung splanänderung 
gem äß § 10 BauGB in V erbindung m it §§ 7 und 41 der 
Gem eindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) am  
__________ als Satzung. Der Beg ründung wurde zugestim m t.  
 
 
 
Werm elskirchen, den 
 
 
 
Bürgerm eister 

 
 
 
 

AUSFERTIGUNG 
 
Es wird bestätig t, dass der Inhalt dieser Bebauung splan-
änderung m it den hierzu ergangenen Satzung sbeschlüssen 
des Rates der Stadt vom  __________ übereinstim m t und die 
für die Rechtswirk sam keit m aßgebenden V erfahrens-
vorschriften beachtet wurden. 
Die Bekanntm achung wurde angeordnet. 
 
Werm elskirchen, den   
 
 
 
Bürgerm eister 
 

INKRAFTSETZUNG 
 
Gem äß § 10 BauGB ist diese Bebauung splanänderung am  
___________ ortsüblich bekannt gem acht worden. 
Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Bebauung s-
planänderung m it der Beg ründung zu jederm anns Einsicht 
bereitgehalten wird und eingesehen werden kann. Mit der 
Bekanntm achung tritt die Bebauung splanänderung in Kraft.  
 
Werm elskirchen, den  
 
 
 
Bürgerm eister 
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